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Tagesordnungspunkt 11.6 
Mitteilungen und Anfragen 
Anschaffung von Sprachsirenen für den gesamten Landkreis Bad Kreuznach 
 
Der Vorsitzende informiert über den aktuellen Sachstand.  
 
Schon im Jahr 2018 oder 2019 regten alle Wehrleitungen im Landkreis an, zur 
umfassende, schnellen und gleichzeitigen Warnung und Information der Bevölkerung ein 
neues Sirenensystem mit Sprachdurchsagen zu beschaffen. 
Unter dem Eindruck der Ahr-Katastrophe wurden die dahingehenden Überlegungen vom 
Kreis verstärkt verfolgt und auch Bund und Land unterstreichen dies durch entsprechende 
Förderprogramme. 
Der Landkreis hat in Abstimmung mit den Wehrleitungen alle möglichen Sirenenstandorte 
untersucht und vermessen. Im Gesamtlandkries sind dies ca. 160, davon 55 in unserer 
Verbandsgemeinde. Auch hat sich der Landkreis um Zuschüsse bemüht und diese 
beantragt. 
  
Da jetzt bekannt ist, wieviel Kosten zu erwarten sind und wieviel Zuschüsse in Aussicht 
gestellt werden, hat am vergangenen Dienstag die Landrätin und KFI Werner Hofmann in 
einer Videokonferenz die Bürgermeister informiert und um weitere Abstimmung mit den 
Gremien gebeten. 
  
Für unsere VG stehen folgende Zahlen im Raum: 
55 Sirenen, 15.000 € (netto) je Sirene Zuschuss (bisher) 1.600 €. Kosten für die VG: knapp 
900.000 € Eigenanteil.  Die Zuschüsse werden sich etwas erhöhen, da nicht alle 
Landkriese in RLP einen Antrag gestellt haben und die Restmittel auf die Antragsteller 
verteilt werden. Der Maßnahmenzeitraum ist für die Jahre 2023 – 2025 geplant. 
In der kommenden VG-Ratssitzung wird Herr KFI Hofmann das Projekt vorstellen, nach 
Möglichkeit soll dann aber auch schon ein Beschluss gefasst werden. Bis dahin ist zu 
klären, wie sich diese Investition (gestreckt auf 3 und ggfs. mehr Jahre) im Haushalt 
darzustellen wäre. 
Der Landkreis geht davon aus, dass die Finanzierung komplett über die 
Verbandsgemeinden abgewickelt wird. Der Katastrophenschutz sei Aufgabe der 
Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Es sei nicht festgelegt, dass der 
Landkreis zu zahlen hat. 
 
Der Verbandsgemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 


